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In den Ergänzungen zur Schulung zur Anweisung 1/85 des 

Generalstaatsanwalts der DDR (Zif f .  3.8.1.)  wird gefordert ,  

daß eine paral lele Anwendung des VP-Gesetzes zur StPO nur 

dann gestattet ist ,  wenn es zur Abwehr konkreter Gefahren 

notwendig ist .  Im Ermit t lungsverfahren sind freiheitsbe

schränkende Maßnahmen auf der Grundlage des VP-Gesetzes un

zulässig .

Das heißt nicht,  daß ein betrunkener Beschuldigter,  
für dessen Festnahme ansonsten kein Anlaß besteht,  
nicht zum eigenen Schutz und zum Schutz der Öffent
l ichkeit  für die erforderl iche Zeit  zur Ausnüchte
rung in VP-Gewahrsam genommen werden darf .  1

In diesem Zusammenhang kann nicht darauf eingegangen werden, 

daß von Straftaten oder ihren Ursachen und Bedingungen ausge

hende Gefahren zu einem gewissen Grade auch auf der Grundlage 

der Strafprozeßordnung abgewehrt werden können.

Die trotz der unterschiedl ichen Gegenstände von VP-Gesetz 

und StrafProzeßordnung recht l ich zulässige Überschneidung 

gestattet es somit zum Erreichen pol i t isch-operat iver Ziel

stel lungen mit  der Wahrnehmung der Befugnisse des VP-Gesetzes 

gleichzeit ig in einem gewissen Grade Straftaten aufzuklären. 

Die zielgerichtete Nutzung dieser Potenzen kann in der Unter

suchungsarbeit  des MfS, insbesondere erfolgen, um

1. bei den mit  der anfängl ichen Zielstel lung der aus
schl ießl ichen Gefahrenabwehr auf der Grundlage 
der Befugnisse des VP-Gesetzes eingelei teten Maß
nahmen gleichzeit ig Informationen zu erarbeiten, die 
auf das Vorl iegen des Verdachts einer Straftat hin- 
weisen bzw. den Verdacht einer Straftat begründen; 1

1 Ergänzung der Hinweise vom l f  8.  1985 zur Schulung der 
Anweisung 1/85 des Generalstaatsanwalts der DDR "Die 
Leitung des Ermit t lungsverfahrens durch den Staatsan
walt"  vom 21. 4. 1986, Generalstaatsanwalt  der DDR 
Az.;  020-240-3, Zi f f .  3.8.1.,  S. 6


